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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

Vk - EU - In - Wi

zu Punkt … der 968. Sitzung des Bundesrates am 8. Juni 2018

Entschließung des Bundesrates - Mehr Sicherheit beim 
Abbiegevorgang von Nutzfahrzeugen durch Abbiegeassistenz-
systeme 

- Antrag der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Thüringen -

A 

Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten

empfiehlt dem Bundesrat, 

die Entschließung mit folgender Maßgabe zu fassen:

1. Zu Nummer 1 bis 3 

a) In Nummer 1 und 2 sind jeweils die Wörter „ab 7,5 t zulässigem Gesamt-

gewicht" durch die Wörter „der EG-Fahrzeugklassen N2, N3 und M3" zu er-

setzen.

b) Nummer 3 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Die Wörter „ab 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht beispielsweise im 

Rahmen des De-Minimis-Programms" sind zu streichen. 

bb) Folgender Satz ist anzufügen:  

„Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, hierfür Mittel zur Verfü-

gung zu stellen und ein spezielles Förderprogramm aufzulegen."

juris Lex QS
18052024 ()



Empfehlungen, 110/1/18  - 2 -

... 

Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Nutzfahrzeugen zum Nachteil so ge-
nannter schwächerer Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Radfahrenden und 
Zu-Fuß-Gehenden, sind zahlenmäßig seltene, in ihren Folgen aber häufig sehr 
schwerwiegende Unfälle. Hauptursachen hierfür sind menschliches Fehlverhal-
ten sowie das eingeschränkte Sichtfeld der Fahrerin oder des Fahrers auf den 
unmittelbar vor und neben dem Fahrzeug befindlichen Bereich. Es ist erforder-
lich, alle rechtlichen, technischen, baulichen und sonstigen Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, um diese Gefahrensituationen zu reduzieren. Dies gilt gleicherma-
ßen für größere und auch für kleinere Nutzfahrzeuge unter 7,5 t zulässigem 
Gesamtgewicht (zGG). Die zuständigen Fachressorts der Länder haben die 
Bundesregierung deshalb bereits im vergangenen Jahr gebeten, ihre Aktivitäten 
zu intensivieren, um durch Aufnahme in die Typgenehmigungsvorschriften 
EU-weit Abbiegeassistenzsysteme für Nutzfahrzeuge der EG-Fahrzeugklassen 
N2 und N3 verpflichtend vorzuschreiben – damit also für Nutzfahrzeuge mit ei-
nem zGG ab 3,5 t. Diese Initiative der Länder geht damit über die Forderung 
aus dem Entschließungsantrag hinaus, bei der Nutzfahrzeuge erst ab einem 
zGG von 7,5 t verpflichtend ausgerüstet werden sollen. Von Fahrzeugen ab 
7,5 t zGG gehen zweifelsfrei größere Gefahren aus, als von kleineren Nutz-
fahrzeugen. Dennoch ist nicht anzunehmen, dass eine verpflichtende Ausrüs-
tung von Nutzfahrzeugen ab 7,5 t zGG EU-weit schneller umgesetzt werden 
würde, als eine Vorschrift, die auch Nutzfahrzeuge mit einem zGG ab 3,5 t 
einbezieht und damit auf die für die Typgenehmigungsvorschriften relevanten 
EG-Fahrzeugklassen abstellt. Auch vor dem Hintergrund der im Jahr 2018 von 
den Fachressorts der Länder ergänzend gefassten Bitte an die Bundesregierung 
auch land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge in die Betrachtung zu Abbie-
geunfällen einzubeziehen und diese Gefahrenquelle zu untersuchen, sollte der 
Fokus bei der EU-weit verpflichtenden Ausstattung und der Nachrüstung sol-
cher Systeme nicht durch den Entschließungsantrag auf Nutzfahrzeuge ab 7,5 t 
zGG reduziert werden. Da sich die für Nutzfahrzeuge beschriebene Sichtprob-
lematik auch für schwere, für die Personenbeförderung ausgelegte und gebaute 
Kraftfahrzeuge ergibt, bezieht der Antrag neben Nutzfahrzeugen auch Fahr-
zeuge der Klasse M3 mit ein. 

Die Bundesregierung fördert den Einbau von Abbiegeassistenzsystemen in 
Lkw über das „De-minimis"-Programm bereits. Gemäß Nummer 1.3 der Anla-
ge zu Nummer 2 der Richtlinie über die Förderung von Sicherheit und Umwelt 
in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen können 
Mittel für Kauf, Miete und Leasing von zusätzlichen überobligatorischen Si-
cherheitseinrichtungen an Nutzfahrzeugen im Güterkraftverkehr mit einem 
zGG ab 7,5 t beantragt werden. Unter diese Maßnahmenkategorie fallen auch 
Abbiege-Assistenzsysteme und Kamera-Monitor-Systeme. Das Programm 
sieht Fördermöglichkeiten für verschiedene Aspekte vor und ist Bestandteil der 
Mautharmonisierung nach § 11 BFStrMG, wird aus Mauteinnahmen finanziert 
und ist zweckgebunden für mautpflichtige Fahrzeuge. Im Rahmen dieser Maß-
nahme scheint die im Entschließungsantrag gewünschte verstärkte Förderung 
von Abbiegeassistenzsystemen für eine Erhöhung der Verkehrssicherheit in ur-
banen Räumen schwer zu erreichen. Der Änderungsvorschlag regt an, dass der
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Bund ein von „De-minimis" unabhängiges Förderprogramm für die Ausrüstung 
von Nutzfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen einrichtet. So können die 
Fördermöglichkeiten spezifiziert und die Zweckbindung für mautpflichtige 
Fahrzeuge kann aufgelöst werden. Die Möglichkeit zur Einrichtung spezieller 
Programme besteht. Die Bundesregierung hat beispielsweise noch bis zum 
30. September 2016 den nachträglichen Einbau von Rußpartikelfiltern in Die-
selfahrzeuge gefördert.

B 

2. Der federführende Verkehrsausschuss, der Ausschuss für Fragen der Eu-

ropäischen Union und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat, 

die Entschließung zu fassen.
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